
 

 

Die intensiven Regenfälle haben wieder erhebli-

che Schäden an unserem Wegenetz verursacht. 

Die Sanierungsmaßnahmen haben bereits begon-

nen. 

Leider kommt es immer wieder zu starken Ver-

unreinigungen der Straßen und Wege bei land-

wirtschaftlichen Arbeiten, die oft nicht vermeid-

bar sind. Eine unmittelbare Reinigung durch den 

Verursacher spart Kosten und Ärgernis. Ebenso 

soll in diesem Zusammenhang auf die Einhaltung 

von Grenzen zu öffentlichem Grund hingewiesen 

werden. Bei notwendigen zwischenzeitlichen 

Ablagerungen auf öffentlichem Grund nehmen Sie 

bitte Kontakt mit der Gemeinde auf. 

Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, mich 

bei Ihnen allen dafür zu bedanken, dass Sie mit-

helfen, unsere Ortschaften durch Ihre Pflege der 

öffentlichen Flächen so schºn zu gestalten.  

Auf eine besondere Aktion sei noch hingewiesen, 

bei der schon viele GemeindebürgerInnen mitma-

chen. Legen Sie möglichst viele Arbeits-, Schul-, 

Einkaufs- oder Freizeitwege mit dem Rad zurück 

und tragen Sie diese online auf 

www.kilometerradln.at oder in einem Sammel-

pass ein.  

Gerne stehen wir für Ihre Anliegen zur Verfü-

gung und wünschen Ihnen eine schöne Sommer-

zeit. 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und  

Gemeindebürger!  

Zu Beginn der Sommerferien sage ich Ihnen ein 

herzliches Grüß Gott.  Ein halbes Jahr Arbeit liegt 

schon wieder hinter uns,  Der Rechnungsabschluss 

und der Voranschlag (Seite 4) sollen die vergange-

ne und zukünftige Arbeit in Zahlen ausdrücken. 

Das Projekt Kanalreinigung und Leitungskataster 

ist voll angelaufen. Der erste Abschnitt (Germanns, 

Tautendorf, Winkl, Eich Maria) ist großteils von 

der Fa. Bär gereinigt und mit Kamerabefahrung 

dokumentiert.  Der zweite Abschnitt folgt im kom-

menden Jahr. 

Die Bohrung des dritten Brunnens hat leider nicht 

die gewünschte Wasserleistung erbracht. Ein noch-

maliger Pumpversuch soll die  weitere Vorgangs-

weise klären. 

Unsere neu geschaffenen  Wanderwege sind be-

reits beschildert. Die Übersichtstafeln werden 

zurzeit moniert. Wir freuen uns, Sie schon bald bei 

der Eröffnung begrüßen zu dürfen. 

Die Gemeinde beabsichtigt den Verkauf von eini-

gen Wiesengrundstücken entlang des Taffabaches 

zwischen Neubau und Feinfeld. Bei Interesse wen-

den Sie sich bitte in den kommenden 2 Wochen an 

das Gemeindeamt. Das Mindestgebot beträgt 1,10 

pro m². 

Das gemeindeeigene Lehrerhaus steht nach Sanie-

rungsmaßnahmen wieder zur Vermietung frei. Bei 

Interesse wenden Sie sich bitte an das Gemeinde-

amt. 

Herzliche Grüße  

Mag. Gernot Hainzl  

Bürgermeister  

Brief des Bürgermeisters 
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Wohnen im Waldviertel 

Das Waldviertel sucht 

Arbeitskräfte.  

HERAUSFORDERUNG / Demografischer Wandel 

& Fachkrªftemangel als Herausforderung f¿r 

unsere Region.  

Vermeintlich fehlende Berufschancen sind einer 

der Hauptgründe dafür, dass Menschen, vor 

allem Jugendliche, aus ländlichen Räumen 

abwandern. Auf der anderen Seite erweist es 

sich für viele Unternehmen als immer 

schwieriger, gute Fachkräfte oder engagierte 

Auszubildende zu finden (Beispiel Firma 

SCHRENK aus Vitis). Wie passt das zusammen?  

In unserer Wissens -  und Dienstleistungs -

gesellschaft nimmt der Bedarf an qualifizierten 

Fachkräften erheblich zu, während Zahl und 

Anteil der Arbeitsplätze für gering Qualifizierte 

zurückgehen.  

ĂIm Waldviertel kommt dazu, dass sich viele gut 

ausgebildete, junge Menschen nicht einmal 

mehr in der Region umsehen. Sie orientieren 

sich gleich Richtung Wien, in dem Irrglaube, 

dass die Region keine Arbeitsplätze bietet ñ, so 

Bgm. Martin Bruckner aus Großschönau, 

Projektleiter von ĂWohnen im Waldviertelñ. 

Aufgrund des demografischen Wandels, im Zuge 

dessen in den nächsten Jahren viele Menschen 

aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden, 

wird es vor allem um gut ausgebildete 

Arbeitskräfte von Hochschulabsolvent/innen bis 

hin zu Facharbeiter/innen einen heftigen 

Wettbewerb geben. Und auch die 

Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer/innen 

wird wieder wertgeschätzt werden.  

Das Waldviertel bereitet sich auf den 

demografischen Wandel vor.  

Die Initiative ĂWohnen im Waldviertelñ hat es 

sich deshalb unter anderem zur Aufgabe 

gemacht, die Zukunftsperspektiven, die das 

Waldviertel auch am Arbeitsmarkt zu bieten hat, 

darzustellen. So z.B. durch Geschichten 

verschiedener Personen, die im Waldviertel 

einen tollen Job gefunden haben, wie z.B. die 

junge Social Media Managerin bei HARTL HAUS 

in Echsenbach. Oder der Familienvater, der mit 

Frau und Kindern 2010 nach Reingers gezogen 

ist, nach Wien pendelte und bereits einige 

Monate später einen Job in der Region fand.  

Lesen Sie darüber in unserem bereits vierten 

Sonderjournal, beigelegt in KRONE UND KURIER 

am 24. bzw. 25. Juni 2011 im Waldviertel plus 

Bezirk Hollabrunn und in Wien.  

Die Wirtschaftskraft und die Vielfalt der 

Unternehmen im Waldviertel sind 

bemerkenswert, doch nur selten gut sichtbar. Es 

wird Zeit, die die zahlreichen Unternehmen mit 

ihrem Standort Waldviertel in Verbindung zu 

bringen, die international arbeiten, für das In -  

und Ausland produzieren, forschen und 

entwickeln. So wie die Firma POLLMANN in 

Karlstein an der Thaya, die Firma RIEGL in Horn 

oder TEST FUCHS in Groß -Siegharts.  

Wohnen. Leben. Arbeiten. Natürlich im 

Waldviertel: www.wohnen - im -

waldviertel.at/WALDVIERTEL   

 

5. Gemeindeworkshop in GroÇ Haselbach im Gasthaus 

Döller am 23. Mai 2011.  

Die zuständigen Personen der 51 Gemeinden 

aus Politik und Verwaltung treffen sich regel-

mäßig, um miteinander an der Zukunft unse-

rer Region als Wohnstandort zu arbeiten, Er-

fahrungen und Informationen auszutauschen 

und die Serviceleistungen für Wohnraumsu-

chende zu optimieren.  

GGR Franz Genner und Sekretär Karl Krippel 

vertreten die Gemeinde Röhrenbach beim Ge-

meindeworkshop.  

http://www.wohnen-im-waldviertel.at/WALDVIERTEL
http://www.wohnen-im-waldviertel.at/WALDVIERTEL
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(z.B. Absaugventilatoren in Bad und WC, Dunstabzugs-
hauben in Küchen, zentrale Staubsauganlagen, Wäsche-
trockner mit Abluftventilatoren, Wärmepumpen, Einbau 
von kontrollierten Wohnraumlüftungen mit Absaugbe-
trieb).  
 
Beachten Sie bitte weiters:   
 
Â Vorhandene Zuluftöffnungen dürfen nicht verschlos-
sen oder verbaut werden.  
Â Bei Wärmeisolierung von Außenfassaden sind die 
Zuluft-Abgasleitungen der Geräte der Bauarten C mit typ-
geprüften Bauteilen entsprechend zu verlängern.  
Â Erfolgt die Lüftung der Wohnung durch eine zentrale 
Abluftanlage, darf die Einstellung der Abluftventile 
(Tellerventile) nicht verªndert werden.  
 
 
Betreiber einer Gasanlage, die in Kenntnis von Änderun-
gen sind, und es unterlassen, ihre Anlage ordnungsge-
mäß zu betreiben (z.B. keine neuerliche Beurteilung ver-
anlassen und allenfalls Mängel nicht beseitigen lassen), 
begehen eine Übertretung  der Bestimmungen des  
NÖ Gassicherheitsgesetz 2002.  
 
Sollte es durch den Mangel zu Personen/Sachschäden 
kommen, kann es, wenn der Betreiber insbesondere Ge-
fahrenhinweise nicht beachtet, auch zu strafrechtlichen 
und zivilrechtlichen Konsequenzen für die Anlagenbetrei-
ber führen.   
 
Die Wahrnehmung der Pflichten als Gasanlagen-
betreiber ist daher dringlich und notwendig. Ein be-
fugter Fachmann kann die Überprüfung durchführen 
und festgestellte Mängel beheben.  

Wenn Sie eine Gastherme betreiben, die ihre 
Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht, 
muss diese ausreichend zur Verfügung stehen. Ob 
dieses Erfordernis ausreichend gegeben ist, kann 
nur durch eine entsprechende Messung eines 
Fachmannes festgestellt werden. 
 
Selbst wenn Ihre raumluftabhängige Heiztherme 
technisch in Ordnung ist, kann es unter bestimmten 
Umständen zu Gefährdungen kommen, wenn Än-
derungen im Umfeld vorgenommen wurden oder 
werden.   
 
Wenn Sie beispielsweise folgende Änderungen  
vorgenommen haben oder planen, ist die Überprü-
fung durch einen Befugten erforderlich:  
 
Â Änderungen der Dichtheit der Fenster und Tü-
ren (z.B. durch Einbau neuer Fenster oder     
     durch nachtrªgliche Abdichtung),  
Â Einbau von Rollläden vor den Fenstern oder 
Außentüren,  
Â Änderungen von Lüftungsquerschnitten (z.B. 
durch neue Bodenbeläge),  
Â Austausch, Änderung, Neuinstallation von Gas-
geräten gemäß ÖVGW Richtlinie G 1  
     bzw. ¥VGW Richtlinie G 4,  
Â Austausch, Änderung, Neuinstallation von Feu-
erstätte(n) mit festen oder flüssigen  
     Brennstoffen,  
Â Austausch, Änderung, Neuinstallation Luft ab-
saugender Einrichtungen  

Betrieb von Gasthermen 

Gelber Sack 
Ab sofort werden bei der gelben 

Sacksammlung nur mehr durchsich-

tige Säcke mitgenommen. Ursache 

ist eine Beschwerde der ARA gegen-

über dem Abfasswirtschaftsverband. 

dass in der Vergangenheit sehr viele 

Fehlwürfe in der Sacksammlung wa-

ren und nur mehr durchsichtige Säcke 

gesammelt werden dürfen, da der 

Inhalt bei der Sammlung besser kon-

trollierbar ist. 

In den letzten Wochen sind vermehrt Störungen in den Pumpwer-

ken unserer Kanalanlage durch falsch entsorgte Stoffreste und Alt-

speisefette  aufgetreten. Verstopfungen in der Kanalisation und Stºrun-

gen in den Pumpwerken durch falsch entsorgte Altspeisefette belasten 

das Gemeindebudget durch hohe Wartungs- und Reinigungskosten. Je-

der Gemeindebürger finanziert dies letztendlich unnötig mit. 

Fette und Öle jeglicher Art dürfen nicht über die Kanalisation entsorgt 

werden. Auch die Entsorgung von Restmüll über die Kanalisation ist 

verboten. Binden, Tampons, Windeln, Windeleinlagen, Kondome udgl., 

sowie Nylonstrumpfhosen, Unterwäsche, Zigarettenreste und Speiseab-

fälle gehören zum Restmüll oder über die Biotonne entsorgt. Ebenso 

verursachen Lacke, Lösungsmittel sowie Benzin bei der Abwasserreini-

gung größte Probleme. Der Kanal ist keine Mülldeponie ð Müll gehört 

nicht ins WC.  

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlage 

gilt, dass nur das in das Kanalsystem gelangt, das bestimmungsgemäß 

hineingehört: Fäkalien und Toilettenpapier 



 

 

Die wichtigsten Ausgaben im ordentlichen Haushalt:  

Gemeinderat   û 72.800,-- 

Gemeindeamt   û 78.300,-- 

Standesamt   û   5.700,-- 

Staatsbürgerschaft   û   1.900,-- 

Beiträge an Verbände, 

Vereine    û 11.300,-- 

Feuerwehren   û   5.700,-- 

Volksschule   û 43.700,-- 

Kindergarten   û 47.400,-- 
Hauptschule, Poly   û 45.700,-- 

Musikschule   û 15.100,-- 

Berufsschule   û   1.600,-- 

Ortsbild,Denkmäler,Kapellen  û   3.700,-- 

Sozialhilfe, Hauskrankenpflege û 50.100,-- 

Essen auf Räder   û      300,-- 

Jugend    û   7.000,-- 

Krankenhausbeitrag  û 86.600,-- 

Sanitätssprengel,  

Gemeindearzt   û   6.300,-- 

Rotes Kreuz   û   1.900,-- 

Künstliche Besamung, Trieur  û   1.000,-- 

Gemeindestraßen,  

Winterdienst   û 29.100,-- 

Ortsbeleuchtung   û 10.500,-- 

Aufbahrungshalle   û      200,-- 

Bauhof                           û 37.000,-- 

Waage    û      100,-- 

Gebäude    û 17.300,-- 

Grundbesitz   û             500,-- 

Wasserversorgung   û 69.600,-- 

Abwasserbeseitigung  û           180.400,-- 

Bildung von Rücklagen  û           1.000,-- 

 

Außerordentliche Ausgaben:  

Straßen- und Wegebau  û          26.500,-- 

Ortsplatzgestaltung   û 62.400,-- 

G¿terwegeerhaltung (inkl. Kat.Schªden)û 39.000,-- 

Flächenwidmungsplan  û 15.500,-- 

Feuerwehr (Ankauf KLF)  û 72.900,-- 

 

Rechnungsabschluss 2010 
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Steueraufkommen:  

Grundsteuer A und B  û  30.400,-- 

Kommunalsteuer   û    9.000,-- 

Hundeabgabe   û    1.000,-- 

Verwaltungsabgaben  û       800,-- 

Kommissionsgebühren  û       200,-- 

Gebrauchsabgabe   û    5.000,-- 

Summe Gemeindeabgaben  û  46.400,-- 

 

öffentliche Einrichtungen:  
Wasserversorgung   û         69.600,-- 

Abwasserbeseitigung  û            180.400,-- 

 

Ertragsanteile an Bundesabgaben û            349.000,-- 

Bedarfszuweisungen   û   66.700,-- 

Finanzzuweisungen   û   52.200,- 

 

Gesamtbudget  

Saldo des Vorjahres   û   242.500,-- 

Einnahmen o.H.   û          891.800,-- 

Einnahmen a.o.H.   û          227.300,-- 

Ausgaben o.H.   û           868.100,-- 

Ausgaben a.o.H.   û   220.300,-- 

Saldo Gesamthaushalt   û 266.200,-- 

Kassastand 

Bargeld, Konten, Sparbücher  û 295.500,-- 

Haushaltsrücklage   û 389.900,-- 

Jagdpacht-Rücklagen  û   13.700,-- 

 

Darlehen  

Stand Beginn 2010   û        2.785.900,-- 

 

Tilgungen    û    198.000,-- 

Zinsen    û      30.100,-- 

Zinsersätze    û    112.300,-- 

 

Stand Ende 2010   û        2.587.900,-- 

Im Jahr 2010 hat der Gemeindevorstand 11 Sitzungen, bei denen 76 Tagesordnungspunkte und der 

Gemeinderat 6 Sitzungen, bei denen 64 Tagesordnungspunkte behandelt wurden, abgehalten. Der 

Prüfungsausschuss hat 4 Gebarungsprüfungen durchgeführt. 

Nach Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2010 in der Sitzung des Gemeinderates am 

1. Mªrz 2011 mºchten wir Sie ¿ber die Tªtigkeiten der Gemeinde und ihrer Betriebe informieren. 

Bei 591 Einwohnern (Stand 31.10.2009) ergibt sich eine Schuldenlast zum 31.12.2010 von û 4.378,85 pro Einwohner (inkl. Darlehen für 

Kanal und Wasser). Allgemein verbleiben nach Abzug der Schulden, für deren Schuldendienst Einnahmen aus Mieten, Gebühren und dgl. 

zur Verf¿gung stehen û 308.500,--, dies bedeutet eine Schuldenlast von û 522,ñ pro Einwohner. Dieser Betrag ist aus allgemeinen Budget-

mitteln, also Steuern zurückzuzahlen. 

 

In der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2010 wurde der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen. Im ordentlichen 

Haushalt wurden û 1.020.900,-- und im auÇerordentlichen Haushalt û 388.000,-, zusammen also û 1.408.900,-- veranschlagt. 

 

Folgende außerordentlichen Vorhaben  sind im Jahr 2011 geplant: 

 Leitungskataster   û    83.000,--  Straßen- und Wegebau   û    45.000,-- 
 Ortsraumgestaltung  û    75.000,-- Güterwegeerhaltung   û    15.000,-- 

 Wasserversorgung (Brunnen)  û    60.000,- Sport-/Freizeitanlage   û  110.000,-- 
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Eisen kann das ganze Jahr über im Altstoffsammelzentrum und im ALZ -Rodingersdorf zu den Öffnungszei-

ten abgegeben werden und wird daher bei der Sperrmüllsammlung nicht mehr mitgenommen. Schwere und 

sperrige Metallteile (Heizkessel etc.) können beim AVH zur Abholung angemeldet werden.  

Sperrmüll ist jener Abfall, der Aufgrund seiner Größe keinen Platz in der Restmülltonne findet. Ein Zuviel an Restmüll (Säcke 

etc.) ist kein Sperrmüll und wird daher auch nicht mitgenommen.  

 

Sperrmüll, Holz und E -Schrott bitte immer getrennt bereitstellen.  

Die Abholung der einzelnen Stoffgruppen erfolgt jeweils durch eigene Fahrzeuge und somit ist ein getrenntes Bereitlegen am 

Abfuhrtag erforderlich.  

 

Alteisen nicht mehr beim Sperrmüll bereitstellen:  

Alteisen kann das ganze Jahr im ASZ (Altstoffsammelzentrum) oder im ALZ (Abfalllogistikzentrum Rodingersdf.) zu den Öff-

nungszeiten abgegeben werden. Schwere Eisenteile (Heizkessel etc.) bitte beim AVH zur Abholung anmelden. Für diese Ab-

holung, durch einen Kran LKW, wird von uns eine Sammeltour erstellt und Sie werden rechtzeitig über den Tag der Abho-

lung von uns in Kenntnis gesetzt.  

 

Beim Sperrmüll wird nicht mitgenommen:  

Restmüll (Restmülltonne)  

Haus- und Wohnungsräumungen (ALZ Rodingersdorf)  

Dispersionskübel (leer ð gelbe Tonne/Sack)  

Fenster von Fenstertausch (maximal 4 Stück beim Sperrmüll)  

Müll in Säcken (ALZ Rodingersdorf oder AVH Sack)  

Bauschutt, Ziegel, Betonrohre, Eternit, Rigips (ALZ Rodingersdorf)  

Altreifen (ALZ Rodingersdorf)  

Problemstoffe (Problemstoffsammlung)  

 

 

Sperrmüllsammlung NEU 

Keine getrennte Bereitstellung ð Bild-

schirme unter Matratzen und Möbel  
Fast nur Restmüll, der in die Tonne passt!  

Steingutrohre, Ziegelgefäße und Baustoffe 

sind Bauschutt (ins ALZ Rodingersdorf)  

 

Diese Mengen an Sperrmüll können bei der 

Sperrmüllsammlung nicht mitgenommen wer-

den und müssen auf eigene Rechnung im ALZ 

Rodingersdorf entsorgt werden.  
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Verbrennen im Freien 
Verbrennen von biogenen Materialien außerhalb von Anlagen ð die wesentlichsten Neuerungen bzw. Bestimmungen 

Bisher war das punktuelle Verbrennen von biogenen Materialien von 16. September bis 30. April erlaubt. Nunmehr ist durch 

§ 3 Abs. 1 des Bundesluftreinhaltegesetzes sowohl das punktuelle als auch das flächenhafte Verbrennen von bioge-

nen Materialien sowie das Verbrennen nicht biogener Materialien außerhalb dafür bestimmter Anlagen 

grundsätzlich verboten .  

Von diesem Verbot werden schon in Abs. 3 dieser Bestimmung folgende Ausnahmen festgelegt: 

1. das Verbrennen im Freien im Rahmen von ¦bungen zur Brand- und Katastrophenbekªmpfung des Bundesheeres und der 

Feuerwehren sowie der von den Feuerwehren durchgeführten Selbstschutzausbildung von Zivilpersonen, 

2. Lagerfeuer und Grillfeuer (es darf ausschlieÇlich trockenes unbehandeltes Holz oder Holzkohle verwendet werden) , 

3. das Abflammen im Rahmen der integrierten Produktion bzw. biologischen Wirtschaftsweise und 

4. das punktuelle Verbrennen von geschwendetem Material in schwer zugªnglichen alpinen Lagen zur Verhinderung der Ver-

buschung. 

Gemäß Abs. 4 dieser Bestimmung kann der Landeshauptmann kann mit Verordnung zeitliche und räumliche Ausnahmen vom 

Verbot des Verbrennens biogener Materialien für 

1. das Verbrennen von schªdlings- und krankheitsbefallenen Materialien, wenn dies zur wirksamen Bekªmpfung von Schªdlin-

gen und Krankheiten unbedingt erforderlich und keine andere ökologisch verträgliche Methode anwendbar ist, 

2. das Rªuchern im Obst- und Weingartenbereich als MaÇnahme des Frostschutzes, 

3. Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen (es darf nur naturbelassenes unbehandeltes Holz verwendet werden), 

4. das Abbrennen von Stroh auf Stoppelfeldern, wenn dies zum Anbau von Wintergetreide oder Raps unbedingt erforderlich 

ist, sofern eine Verrottung des Strohs im Boden auf Grund von Trockenheit nicht zu erwarten ist, 

5. das Verbrennen von Rebholz in schwer zugªnglichen Lagen im Monat April und 

6. das punktuelle Verbrennen biogener Materialien, das auf Grund von Lawinenabgªngen die Nutzbarkeit von Weideflªchen 

in schwer zugänglichen alpinen Lagen beeinträchtigt, 

zulassen. 

 

Derzeit liegen folgende Verordnungen des Landeshauptmannes vor: 

Verordnung über Ausnahmen vom Verbot des flächenhaften Verbrennens, LGBl. 8102/1-0 

§ 1 Stroh 

Das Abbrennen von Stroh auf Stoppelfeldern ist erlaubt, wenn auf diesen Flächen im Rahmen des Herbstanbaues 

     *  Raps oder Wintergetreide (Winterweizen, -roggen, -gerste oder Triticale) 

ausgesät werden sollen. 

§ 2 Schädlingsbefallene Materialien 

Das Verbrennen von Stoppeln und Stroh von Getreide oder Mais ist erlaubt, wenn nachstehende Schädlinge oder Pilzkrank-

heiten epidemieartig auftreten: 

     *  Getreidehalmwespe, Rote Weizengallm¿cke, Sattelm¿cke, Halmbruchkrankheiten, Schwarzbeinigkeit, Septoria 

§ 3 Sicherheitsvorkehrungen 

Für das Verbrennen gilt die Verordnung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen im Freien, LGBl. 

4400/6-1. 

   

 

 
é lesen Sie auf der nªchsten Seite weiter ... 
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Verordnung über Ausnahmen vom Verbot des punktuellen Verbrennens, LGBl.8102/2-1 

 § 1  Das Verbrennen von Laub der Baumart Roßkastanie ist in der Zeit vom 15. August bis 30. Oktober erlaubt. 

  § 2  Das Verbrennen von Pflanzen oder Pflanzenteilen, die mit dem Erreger des bakteriellen Feuerbrandes (Erwinia amylo-

vora [Burr.] Winsl. et al) befallen sind, ist nach Maßgabe der NÖ Pflanzenschutzverordnung, LGBl. 6130/1ð4 erlaubt. 

  § 3 Sicherheitsvorkehrungen 

Für das Verbrennen gilt die Verordnung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen im Freien, LGBl. 

4400/6ð1. 

Ausnahmeverordnung vom Verbrennungsverbot für biogene Materialien, LGBl. 8102/3-0 

§ 1  Ausnahmen 

Folgende zeitliche Ausnahmen vom Verbot des § 3 Abs. 1 BLRG, BGBl. I Nr. 137/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 77/2010, 

sind im gesamten Landesgebiet zulässig: 

Verbrennen biogener Materialien für Feuer im Rahmen folgender Brauchtumsveranstaltungen: 

 1. Osterfeuer im Zeitraum zwischen Sonnenuntergang am Karsamstag und Sonnenaufgang am Ostersonntag 

 2. Sonnwendfeuer am 21. 6. und am 21. oder 22. 12. sowie den jeweils davor und danach liegenden Wochenenden 

§ 2  Sicherheitsvorkehrungen 

Für das gemäß § 1 zulässige Verbrennen gilt die Verordnung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Verbren-

nen im Freien, LGBl. 4400/6ð1. 

Verordnung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen im Freien, LGBl. 4400/6-1 

 § 1 Voraussetzungen 

Im Freien dürfen nur verbrannt werden 

* pflanzliche Abfªlle, 

* unter Aufsicht mindestens einer hief¿r kºrperlich und geistig geeigneten Person, die sich in unmittelbarer Nªhe aufzuhalten 

und den Verbrennungsvorgang dauernd zu beobachten hat, 

* wenn wªhrend des Verbrennens Lºschgerªte (Feuerpatschen, Schaufeln etc.) gebrauchsfertig bereitgehalten werden, 

* bei Tageslicht (also so zeitgerecht, daÇ der Verbrennungsvorgang vor Einbruch der Dunkelheit beendet ist). 

 § 2 Verbrennen auf Feldern 

(1) Die Abbrandflªche darf eine Breite von 60 m nicht ¿berschreiten. Jede Abbrandflªche ist vor dem Abbrennen mit einem 

Wundstreifen von mindestens vier Metern Breite lückenlos zu umfassen. Gegenüber angrenzenden Baulichkeiten und schutz-

bedürftigen Kulturen ist ein Abbrennen nur zulässig, wenn Windstille herrscht oder der Wind aus der Richtung der Baulich-

keit oder schutzbedürftigen Kultur kommt und zur Abbrandfläche folgende Abstände eingehalten werden: 

Gegenüber Baulichkeiten und Wäldern mindestens 30 m; gegenüber Windschutzstreifen, Bäumen, Wein- und Obstgärten, 

mindestens 15 m; gegenüber Kulturen, die eine Wuchshöhe von einem Meter überschreiten (z. B. Mais, Tabak, Sonnenblu-

men) mindestens 10 m und gegenüber sonstigen noch in Vegetation befindlichen Kulturen (z. B. Rüben, Kartoffeln) mindes-

tens 5 Meter. 

(2) Wenn es aus Gr¿nden der Brandverh¿tung und Brandbekªmpfung geboten ist, sind die Brandflªchen durch weitere 

Wundstreifen zu unterteilen. 

(3) Befindet sich auf umliegenden Grundst¿cken im Abstand von weniger als 30 m noch reifes Getreide, so ist ein Abbrennen 

nicht zulässig. 

(4) Der Abbrand darf nur gegen die Windrichtung und nicht in Haufen vorgenommen werden, die die Lademenge eines land-

wirtschaftlichen Anhängers überschreiten. 

(5) Das Abbrennen von Stroh darf nicht kreis- oder halb-

kreisförmig, sondern nur in gerader Front erfolgen. 

Verbrennen im Freien 

é lesen Sie auf der nªchsten Seite weiter ... 



 

 

Nach der 11. Novelle, LGBl. 8200-17, sind Carports dann bewilligungspflichtige Anlagen, wenn nicht alle Nachbarn 

nachweislich, d. h. in schriftlicher Form, zugestimmt haben. 

Anzeigepflichtige Vorhaben (§ 15): 

NEU: Während nun die Aufstellung von 1 Gerätehütte und 1 Gewächshaus bis 10m² Grundrissfläche und einer 

Gebäudehöhe bis zu 3 m im Bauland außerhalb von Schutzzonen und außerhalb des vorderen Bauwichs nach § 17 

Abs. 1 Z.9 bewilligungs- und anzeigefrei ist, braucht man für jede weitere Gerätehütte bzw. jedes weitere Gewächs-

haus bis 10 m² Grundrissfläche und einer Gebäudehöhe bis zu 3 m eine Bauanzeige. Diese ist auch dann erforderlich, 

wenn nur ein solches Bauwerk im vorderen Bauwich oder in einer Schutzzone errichtet werden soll. 

 

Weiters sind u. a. anzeigepflichtig die Aufstellung von Solaranlagen oder die Anbringung an Bauwerken sowie in 

Schutzzonen TV -Satellitenantennen , wenn sie an von ºffentlichen Verkehrsflªchen einsehbaren Fassaden montiert 

werden sollen, sowie Folientunnel , die Anbringung von Wärmeschutzverkleidungen , Photovoltaikanlagen , 

etc. ... 

Für überdachte und nur an einer Seite abgeschlossene Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge (Carports) benötigen 

Sie eine Bauanzeige, wenn alle Nachbarn nachweislich zugestimmt haben. (Ansonsten ist eine Baubewilligung erforder-

lich). 

Die Aufzählung in dieser Bestimmung ist abschließend, d.h. darüber hinaus darf nichts (außer den im Gesetz angeführ-

ten anzeigefreien und den bewilligungspflichtigen Vorhaben) mit einer Anzeige zur Kenntnis genommen werden. 

Bewilligungs- und anzeigefreie Vorhaben (§ 17): 

z. B. Herstellung von Wasserbecken (Fassungsvermögen bis zu 50 m³), Schwimmbadabdeckungen bis 1,5 

m Höhe, Anschlussleitungen und Hauskanälen, Errichtung von Gartengrillern, Spielplatzgeräten, Per-

golen, Hochständen und Marterln, Aufstellung von Einzelöfen, Anbringung von TV -

Satellitenanlagenaußerhalb von Schutzzonen , etc.... 
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Neuerungen der NÖ Bauordnung 

§ 3 Verbrennen in bebautem Gebiet 

(1) Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist in bebautem Gebiet und in Kleingartensiedlungen nur zulässig 

      *  wenn sie trocken sind 

      *  wenn sich das Feuer nicht ausbreiten kann (Wärmestrahlung, dürrer Bewuchs, Funkenflug etc.) 

      *  die Abbrandfläche jeweils höchstens 5 m² beträgt 

      *  Löschwasser bereitsteht (Behälter, betriebsbereiter Gartenschlauch).  

(2) Mehrere zum Abbrand vorbereitete Haufen m¿ssen einen Abstand von 5 m haben und d¿rfen nicht gleichzeitig entz¿ndet 

werden.  

 § 4 Brandverhütung 

(1) Bei Sturm oder starkem Wind ist jedes Verbrennen zu unterlassen. Die Bestimmungen des Ä 90 StVO 1960 bleiben hin-

sichtlich des Verbrennens von pflanzlichen Abfällen neben Verkehrsflächen unberührt. 

(2) Nach Beendigung des Verbrennens sind die Verbrennungsr¿ckstªnde ehestmºglich in den Boden einzuarbeiten. 

(3) Das Grundst¿ck, auf dem der Verbrennungsvorgang erfolgte, darf von der Aufsichtsperson (Ä 1) erst dann verlassen wer-

den, wenn das Feuer und die Glutreste erloschen sind. 

(4) Bei Gefahr der Ausbreitung des Abbrandes auf andere Grundst¿cke ist sogleich die Feuerwehr zu alarmieren. 
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Geburt von Hannah Taxpointner 

Familie Doris Taxpointner und Christoph 

Frühwirth mit Tochter Hannah 

Hochzeitsjubiläen 

Die Gemeinde Röhrenbach gratuliert ganz herzlich!  

Im Kreise ihrer Familie feierten Leopoldine 

und Johann Müller aus Germanns ihre 

ăDiamantene Hochzeitò. Bezirkshaupt-

mann Mag. Kranner überreichte eine Eh-

renurkunde und Ehrengaben. Die Gemein-

de Röhrenbach  gratuliert durch Bgm. Mag. 

Gernot Hainzl, GGR Franz Hainzl und GR 

Johann Jamy-Stowasser.  

Ortsvorsteher Franz Altermann, Vizebür-

germeister Manfred Kopper und Bgm. 

Mag. Gernot Hainzl gratulieren dem 

ăGoldenen Hochzeitspaarò Leopoldine 

und Franz Simlinger aus Feinfeld. 



 

 

Die Freiwilligen Feuerwehren freuen sich über die Neuzugänge. Im Rahmen der Florianifeier wurde dem 

Kapellenmeister Günther Fröhlich für seine 40-jährige musikalische Tätigkeit in der Gemeinde Röhren-

bach eine Ehrenurkunde überreicht.  
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Trachtenball in der Schlosstaverne   

Elfi Maisetschlªger mit den ăGemeindemodelsò 

Neujahrsempfang in der Schlosstaverne  

Bezirkshauptmann Mag. Kranner mit Vertretern 

der Vereine und geehrten Gemeindebürgern 

Abschnittsfeuerwehrtag und Weihe der Kapelle und des FF-Hauses in Feinfeld 

Vzbgm. Manfred Kopper, OV Franz Altermann, Pater Josef, Frau Knaim, Franz Simlinger, Kommandant 

der FF Renningen Erhard Mohr, Alois Wazlawik, Bgm. Mag. Gernot Hainzl  

Viel mehr Fotos und Berichte finden Sie auf www.roehrenbach.gv.at 


